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Bekanntmachung

Planfeststellung für die Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom
30.10.2013 (Az. 25.3.4-1/05) für die Errichtung und den Betrieb einer Erdgas-
parallelleitung von Leverkusen-Hitdorf nach Bergisch Gladbach-Paffrath

Die Bezirksregierung Köln hat mit Beschluss vom 02.06.2021, Aktenzeichen
25.3.4.-4/20, den Plan für das o.a. Änderungsvorhaben festgestellt.
Vorhabenträgerin ist die Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft
mbH & Co. KG, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund

Das Änderungsvorhaben beinhaltet die Errichtung und den Betrieb einer Gas-
druckregel- und Messanlage (GDRM-Anlage) samt den Anschlussleitungen bei
Bergisch Gladbach-Paffrath, die Verschiebung der NETG-Leitungssperreinrich-
tung (LSE Station) „Atzlenbach“ nach Leverkusen-Pattscheid und deren Betrieb
als Abzweigschieberstation, sowie die Herstellung einer Leitungsverbindung
zwischen den Gasversorgungsleitungen Nr. 200 und Nr. 600 bei der Station
Voigtslach (Leverkusen-Hitdorf).

Vom Bauvorhaben sind Grundstücke in den Gemarkungen

- Paffrath auf dem Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach,
- Bergisch Neukirchen auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen
- und Hitdorf auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen.

betroffen.

In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden.

Anlässlich der COVID-19 Pandemie wurde am 20.05.2020 das Gesetz zur Sicher-
stellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während
der COVID-19 Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) erlassen,
dass am 29.05.2020 in Kraft getreten ist. Danach kann aufgrund der während
der Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen und des eingeschränkten
Publikumsverkehrs bei den Kommunen die Auslegung des Planfeststellungs-
beschlusses mit den planfestgestellten Planunterlagen (in Papierform) in den
Kommunen durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden.

Der Planänderungsbeschluss mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung und die
planfestgestellten Planunterlagen werden in digitaler Form

vom 29.06.2021 bis einschließlich 12.07.2021

gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG und gem. § 27 a VwVfG NRW auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln veröffentlicht:
Link:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_
planfeststellungsverfahren/index.html

Mit der o.a. Internetadresse wird die Seite der Bezirksregierung Köln aufge-
rufen, auf der die Übersicht der anhängigen Planfeststellungsverfahren für
Energieleitungen enthalten ist. Darunter ist dieses Planfeststellungsverfahren
auszuwählen und unter den weiteren Informationen ist der Beschluss mit den
planfestgestellten Unterlagen zu finden.
Gem. § 27 a VwVfG wird dort auch der Inhalt dieser Bekanntmachung veröf-
fentlicht.

Außerdem können nach § 20 UVPG der Inhalt dieser Bekanntmachung und der
zu veröffentlichende Planänderungsbeschluss mit den planfestgestellten Unter-
lagen über das UVP-Portal des Landes NRW, das im Verbundportal der Länder
erreichbar ist (https://uvp-verbund.de/) eingesehen werden.

Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Bergisch Glad-
bach https://www.bergischgladbach.de/bekanntmachungen.aspx veröffentlicht.

Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG ermög-
licht die Stadt Bergisch Gladbach eine Einsichtnahme in den Planänderungsbe-
schluss und den planfestgestellten Planunterlagen in Papierform im Zeitraum
vom 29.06.2021 bis einschließlich 12.07.2021. Die Einsichtnahme ist derzeit
nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Rufnummer 02202/141541
möglich. Sollte in der Zwischenzeit eine Öffnung für das Rathaus Bensberg für
den allgemeinen Publikumsverkehr erfolgen, können die Unterlagen auch zu
den regulären Öffnungszeiten eingesehen werden. Die Stadt bittet in dem Fall
unter der genannten Rufnummer sich über die Rahmenbedingung zur Einsicht-
nahme vorab zu informieren.

Maßgeblich ist der Inhalt des in digitaler Form auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln veröffentlichten Planfeststellungsbeschlusses mit den
festgestellten Planunterlagen.

Der Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhabenträgerin und denjenigen,
über deren Einwendungen und den Vereinigungen, über deren Stellungnah-
men entschieden worden ist, jeweils zugestellt.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen Be-
troffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW).

Bezirksregierung Köln Köln, den 08.06.2021
Im Auftrag
gez. Forschbach

Der Bürgermeister
B E K A N N T M A C H U N G

Widmungsverfügung

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028) in der zurzeit geltenden
Fassung werden folgende Verkehrsflächen unter Einstufung als Gemeindestraße
eingeschränkt als Fuß- und Radweg für den öffentlichen Verkehr gewidmet:

a) Zwischen den Ortsteilen Hand und Paffrath der Verbindungsweg von der
Mühlenstraße zur Franz-Heider-Straße, beginnend zwischen den Grund-
stücken Mühlenstraße 112 und 114 und endend an der Einmündung in die
Franz-Heider-Straße nördlich der Einmündung der Straße Kämperfeld.

b) Im Ortsteil Paffrath der Verbindungsweg von der Franz-Heider-Straße
zur Dellbrücker Straße, beginnend nördlich des Grundstücks Franz-
Heider-Straße 58 (Kindertagesstätte) und endend an der Einmündung in die
Dellbrücker Straße nördlich der Einmündung der Straße Auf´m Büchel, ein-
schließlich seiner Verbindungen zur Straße Auf´m Büchel.

c) Im Ortsteil Paffrath der Verbindungsweg von der Straße Kamp zu dem
unter b) genannten Verbindungsweg von der Franz-Heider-Straße zur
Dellbrücker Straße.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln,
Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift der Urkunds-
beamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an
die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden.
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). (Hinweis: Weitere
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.)

Die Klage muss die Klägerin bzw. den Kläger, den Bürgermeister der Stadt
Bergisch Gladbach als Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene
Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Bei schriftlicher
Einlegung der Klage ist die Frist nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf dieser
Frist beim Verwaltungsgericht in Köln eingeht. Falls die Frist durch das Ver-
schulden einer bzw. eines von der Klägerin bzw. vom Kläger Bevollmächtigten
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden der Klägerin bzw. dem
Kläger zugerechnet werden.

Bergisch Gladbach, den 22.06.2021

In Vertretung

Harald Flügge
Stadtbaurat

Marc Rehbach
1974 - 2021

Es ist unendlich schwer, seinen Sohn,
Bruder, Onkel und Neffen zu verlieren,

doch es ist schön zu wissen,
dass man diesen Weg nicht alleine gehen muss.

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise

zum Ausdruck brachten.

Bergisch Gladbach, im Juni 2021

Karin als Mama
Sabine als Schwester
im Namen der Familie

Gertrud Matschewski
geb. Ossendorf

Rolf
Ilga und Domenic
Rainer
Claudia mit Familie
und alle Anverwandten

Kondolenzadresse: Familie Matschewski c/o Arz und Söhne,
Scharrenbroicher Str. 35, 51503 Rösrath

* 05. September 1925 � 10. Juni 2021

Die Exequien werden am Donnerstag, dem 01. Juli 2021, um
12.00 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus von
Tolentino in Rösrath gehalten. Anschließend geleiten wir die
Urne unserer liebenVerstorbenen zur letzten Ruhestätte auf dem
alten Friedhof in Rösrath, Gerottener Weg.

Dankbar für Deine treue Fürsorge und viele Jahre mit Dir bleibt
Dein Platz in unseren Herzen.

Erinnerungen sind kleine Sterne,

die tröstend in das Dunkel

unserer Trauer leuchten.

In Liebe

G

Marc Rehbach
† 3. Mai 2021

Worte können nicht beschreiben,
wie schwer es ist, einen geliebten Menschen
zu verlieren. Worte können nicht beschreiben,
wie sehr es uns berührt zu erleben, wie viel Liebe
und Freundschaft uns entgegengebracht wurde

und dass viele an ihn denken,
mit uns trauern und ihn so vermissen.

Ein besonderer Dank gilt dem
Palliativ Team VPH & SAPV Bensberg,
Pflegeteam Carpe Diem Bensberg

sowie dem Palliativ Krankenhaus Merheim.

Nicole
Bergisch Gladbach, im Juni 2021

Bestattungshaus Hachenberg
Ältestes Lindlarer Bestattungshaus

Wir beraten Sie einfühlsam und
fachkompetent in allen Trauer -
und Vorsorgeangelegenheiten.

Pollerhofstr. 6 • 51789 Lindlar

 02266/8536

Liebe Lotte,

zu Deinem 93. Geburtstag

wünschen wir Dir alles

alles Gute.

Norbert, Heidi und Bernd

BEKANNTMACHUNG

Glückwünsche &
Persönliches

Gut informiert

Ihre Tageszeitung bringt Sie
immer auf den neuesten Stand

www.wirtrauern.de
„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,
der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.“ Immanuel Kant
Gedenken Sie Ihrer Lieben in unserem großen Onlineportal.

www.kultcrossing.de

jugendkultur

Motiviert lernen,
kreativ arbeiten,
kulturelle Vielfalt
erleben!

10 Jahre ohne
Zuhause.

#10SYR
Spendenkonto IBAN:
DE63 3702 0500 0005 0233 07




